






























































































Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Volksbank Magdeburg eG, Magdeburg

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Volksbank Magdeburg eG, Magdeburg (im Folgenden
"Genossenschaft") - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt der Genossenschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kreditge-

nossenschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 53
Abs. 2 GenG, §§ 340k, 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden
"EU-APrVO") unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind
von der Genossenschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Arti-
kel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO i. V. m. §§ 55 Abs. 2, 38 Abs. 1a GenG, dass alle bei uns beschäftig-
ten Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistun-
gen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen
Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prü-
fung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksich-
tigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:

1. besonders wichtiger Prüfungssachverhalt 1: Bewertung Kundenforderungen
2. besonders wichtiger Prüfungssachverhalt 2: Verändertes Marktzinsumfeld und

Auswirkungen auf den Jahresabschluss
Unsere Darstellung der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:

a) Sachverhalt und Problemstellung
b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
c) Verweis auf weitergehende Informationen

zu 1.a)
Die Forderungen an Kunden, saldiert mit den gebildeten Risikovorsorgen, belaufen sich auf 
870,5 Mio. EUR. Dies entspricht 81,1 % der Bilanzsumme. Zudem bestehen Eventualverbind-
lichkeiten in Höhe von 16,6 Mio. EUR.
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Innerhalb des Postens nehmen die Finanzierungen von Renditeimmobilien eine herausragende
Rolle ein.
Strukturelle Besonderheiten im Kundenkreditgeschäft bestehen in folgenden Aspekten:
- Aufgrund der hohen Volumina, der hohen Blankoquote und der hohen Risikowerte gelten die 
10  größten Engagements als Risikokonzentration im Sinne der MaRisk BTR 1 Tz. 1.
- Die Größenklassengliederung des Kundenkreditvolumens zeigt einen Schwerpunkt im Bereich
der Größenklasse ab 5,0 Mio. EUR, deren Anteil am Gesamtvolumen im Dezember 2022 49,3 %
beträgt.
Die Identifizierung von Wertminderungen und die Ermittlung von Einzelwertberichtigungen sowie
die Bemessung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten unterliegen wesentlichen Schät-
zungsunsicherheiten und Ermessensspielräumen. Dazu kommt eine durch die Corona-Pandemie
verursachte hohen Unsicherheit hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Das Risiko
für den Jahresabschluss liegt darin, dass Wertberichtigungsbedarf nicht rechtzeitig identifiziert
wird bzw. die Höhe der Wertberichtigung von der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung der jewei-
ligen Kreditnehmer sowie von der Bewertung der Kreditsicherheiten beeinflusst wird.
Daher ist die zutreffende Bewertung der Kundenforderungen insbesondere im Bereich der Finan-
zierung von Renditeimmobilien für den Jahresabschluss und insbesondere die Ertragslage von
entscheidender Bedeutung und stellt nach unserer Einschätzung einen besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalt dar.

zu 1.b)
Wir haben zunächst beurteilt, ob die für die Bewertung der Kundenforderungen relevanten Pro-
zesse der Genossenschaft derart ausgestaltet sind, dass akute Risiken mit hinreichender Sicher-
heit rechtzeitig erkannt werden und gegebenenfalls eine Risikovorsorge in ausreichendem Um-
fang gebildet wird.
In Folge haben wir uns von der Funktionsfähigkeit der Regelungen bzw. Prozesse überzeugt.
Des Weiteren haben wir analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Dabei wurde der Datenbe-
stand der Genossenschaft in Hinblick auf vordefinierte Prüfkriterien ausgewertet. In diesem Zuge
wurden neben den Ratingeinstufungen die Höhe der ungesicherten Kreditteile, die Gesamtzusage
sowie Engagements mit "Negativkriterien" berücksichtigt.
Hierauf aufbauend haben wir bewusst ausgewählte Kreditengagements hinsichtlich der Notwen-
digkeit und - soweit erforderlich - der Angemessenheit einer Risikovorsorge einer Einzelfallprü-
fung unterzogen.
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zu 1.c)
Weitere Angaben der Genossenschaft zur Bilanzierung und Bewertung von Forderungen im Kre-
ditgeschäft sind im Anhang im Abschnitt Bilanzierungsund Bewertungsmethoden enthalten. Im La-
gebericht sind Ausführungen zu den Kreditstrukturen und Verfahren der Risikoerkennung enthal-
ten.

zu 2.a)
Die im Geschäftsjahr gestiegenen Marktzinsen haben insbesondere Auswirkungen auf die künftige
Zinsmarge der Genossenschaft sowie auf die Marktpreise der Wertpapiere.
Mit den Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden, den Schuldverschreibungen und anderen
festverzinslichen Wertpapieren sowie den Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapie-
ren auf der Aktivseite (insgesamt 1.036,5 Mio. EUR bzw. 96,5 % der Bilanzsumme) und den Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie nachrangigen Verbindlichkeiten auf
der Passivseite (insgesamt 958,1 Mio. EUR bzw. 89,2 % der Bilanzsumme) gehören wesentliche
Teile der Bilanz zu den Finanzinstrumenten des Zinsbuchs der Bank.
Die Finanzinstrumente des Zinsbuchs sind im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller zinstragen-
den bilanziellen und außerbilanziellen Positionen des Bankbuchs nach Maßgabe von IDW RS
BFA 3 n. F. von der Genossenschaft verlustfrei zu bewerten. Hierbei werden die zinsinduzierten
Barwerte den Buchwerten gegenübergestellt. Der sich daraus ergebende positive Differenzbetrag
wird anschließend um den Barwert der direkt aus den Zinsprodukten des Bankbuchs resultieren-
den Gebühren- und Provisionserträge erhöht und um den Risikokostenbarwert und den Bestands-
verwaltungskostenbarwert vermindert. Für einen danach eventuell verbleibenden Verlustüberhang
ist eine Drohverlustrückstellung zu bilden, die unter den anderen Rückstellungen auszuweisen wä-
re. Nach dem Ergebnis der Berechnungen zum 31. Dezember 2022 war keine Rückstellung zu bil-
den.
Die Wertpapierbestände (Aktivposten 5 und 6) belaufen sich auf insgesamt 127,1 Mio. EUR. Dies
entspricht 11,8 % der Bilanzsumme. Davon werden 66,0 Mio. EUR (6,1 % der Bilanzsumme) in
Jahresabschluss 2022 erstmals wie Anlagevermögen bewertet. Durch die Bewertung wie Anlage-
vermögen wurden außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich nicht dauernden Wert-
minderungen in Höhe von 10,2 Mio. EUR vermieden.
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Sowohl dem Ansatz und der Folgebewertung von Rückstellungen als auch der Beurteilung einer
voraussichtlich dauerhaften Wertminderung bei Wertpapieren des Anlagevermögens einschließ-
lich der hierbei zugrundeliegenden Annahmen und Parameter liegen in einem hohem Ausmaß
Einschätzungen und Annahmen und Ermessensspielräume der gesetzlichen Vertreter zugrunde.
Das Risiko für den Jahresabschluss liegt darin, dass wesentliche Annahmen und Parameter nicht
sachgerecht berücksichtigt werden bzw. Ermessenspielräume nicht sachgerecht genutzt werden.
Daher waren diese Sachverhalte für den Jahresabschluss und insbesondere für die Ertragslage
von entscheidender Bedeutung und waren aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung für unse-
re Prüfung.

zu 2.b)
Im Rahmen unserer Prüfung der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs haben wir uns unter an-
derem mit den bei der Bewertung zugrunde gelegten Annahmen und Parametern sowie der Ab-
grenzung des Bankbuchs auseinandergesetzt. Schwerpunkt war die Würdigung der Annahmen zur
Schätzung der direkt aus den zinsbezogenen Geschäften des Bankbuchs resultierenden Provisi-
onserträgen, der zugrundeliegenden Kostenannahmen, insbesondere im Bereich der Verwaltungs-
kosten, der Standard-Risikokosten im Eigen- und Kundengeschäft sowie der zugrundeliegenden
Annahmen für Geschäfte mit unbestimmter Zins- bzw. Kapitalbindung. Des Weiteren haben wir
die zutreffende Ableitung der laufzeitadäquaten Zinssätze aus Marktdaten nachvollzogen und ha-
ben uns von der Kongruenz der verwendeten Methoden, Steuerungsinstrumenten und Parametern
zur internen Risikosteuerung überzeugt.
Das Berechnungsschema der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs haben wir anhand der ein-
fließenden wesentlichen Annahmen und Parameter einschließlich der Diskontierung nachvollzo-
gen und plausibilisiert. Dabei haben wir bestimmte von den gesetzlichen Vertretern angewandte
Annahmen und Parameter einer Einzelfallprüfung unterzogen.
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir weiter die Bestände an Wertpapieren analysiert, deren Be-
wertungen mit erhöhter Ermessensentscheidung behaftet sind. Wir haben uns ein Verständnis
darüber verschafft, wie die gesetzlichen Vertreter die für Schätzwerte relevanten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden, Annahmen und Datenquellen, identifiziert haben. Anhand ausgewähl-
ter Einzelfälle haben wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Er-
messensentscheidungen und genutzten Bewertungswahlrechte risikoorientiert im Hinblick auf er-
höhte Bewertungsunsicherheiten nachvollzogen. Die Zulässigkeit von Umwidmungen in das Fi-
nanzanlagevermögen haben wir unter Einbeziehung des IDW RH 1.014 beurteilt. Bei Verzicht auf
Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bei Wertpapieren des Anlagevermögens
haben wir beurteilt, ob die Wertminderung lediglich von vorübergehender Natur ist.
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zu 2.c)
Weitere Angaben der Genossenschaft zur Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen, For-
derungen und Wertpapieren sind im Anhang im Abschnitt "B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs-
, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden" enthalten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für
den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kreditgenossenschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Genossenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Genossen-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 53 Abs. 2 GenG, §§ 340k, 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünfti-
gerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risi-
ko, dass aus Irrtümern resultierende falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlun-
gen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen,
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Genossenschaft
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-
gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Genossen-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Genossenschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Genossenschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen.

Wir erörtern mit dem Aufsichtsrat unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber dem Aufsichtsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanfor-
derungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von de-
nen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken,
und sofern einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlun-
gen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen.
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Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Aufsichtsrat erörtert haben, diejenigen Sachver-
halte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten
waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte
im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche
Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir sind als zuständiger Prüfungsverband gesetzlicher Abschlussprüfer der Genossenschaft.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit unserer Berichter-
stattung an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO i. V. m. § 58 Abs. 3 GenG (Prüfungsbericht) in
Einklang stehen.
Bei uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, haben folgende Leis-
tungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht der geprüften Genossenschaft angegeben wur-
den, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die geprüfte Genossenschaft bzw. für die von dieser beherrsch-
ten Unternehmen erbracht:
- Depot- / Wertpapierdienstleistungsprüfung nach § 89 WpHG
- Prüfungsgutachten gemäß § 81 Umwandlungsgesetz zur Verschmelzung der  Volksbank Magdeburg eG

mit der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Bernd Müntz.
Hannover, 9. Mai 2023
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

Jan Ole Vinken Bernd Müntz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Rundstempel Bericht
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